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UEMEINDK ECHINu 

BEiMUUNÜSPLAN NR,43 "OSTLICHE DIETERSHEIMER STRASSE" 

Die Gemeinde E c h x n g ' 

erläiU aufgrund des § 2 Abs. 1 und der §§ 9 und 10 
des Bundesbaugesetzes, des Art. 9̂  der bayerischen 
Bauordnung und der Eaunutzungsverordnung folgenden 
Bebauungsplan als 

S A T Z U N G 

A. FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 

WA 
allgemeines Wohngebiet (̂  U BauNVO); 
die Ausnahmen-nach § 4 Abs. 3 BauNVO 
sind nicht Bestandteil des Bebauungs­
planes. 

Maß der baulichen Nutzung 

z.B.. • n Anzahl der VoilgeschOose üls Höchstgrenze 

z.B. (n) Anzahl, der Vollgeschosse zvingend 

DG Dachgeschoß: 
der Ausbau des Dachgeschosses ist zulassig: 

GFL maximale Fläche (Brutto) der Vol :/.:eschosse: 
eine angemessene Überschreitung der festge­
setzten Geschoßflächen ist nur im Falle 
einer Einliegerwohnung zulässig. 

GRZ maximale Grundflächenzahl 

GFZ maximale Geschoßflächenzahl 

3* Bauweise 

g geschlossene Bauweise 

/ H \ nur Hausgruppen sind zulässig 
i Daulinie 

' Baugrenze 

Eine Überschreitung der Baulinien und Baugrenzen 
gemäß '̂  23 Abs. 2 und 3 BauNVO darf durch Balkone, 
Loggien und Vordächer max. 1^50 m betragen. Darüber­
hinaus können die Baugrenzen-durch sog. Wintergärt-en 

_j • als Energiegewinnung bis zu 3^0 ro überschritten werden. 

Im übrigen kann eine Ausnahme zur Überschreitung der 
Baulinien bzw. Baugrenzen gestattet werden, wenn dies 
wegen der Grundrißgestaltung wünschenswert ist \md 
sich dadurch eine verbesserte bauliche Gestaltung er­
gibt. 

8.2 Höhenlage der Gebäude 

Sockelhöhe: Die Hghe der Keiiergeschoßdecke über OK, 
Mitte. Erschließungsfläche darf maximal 0,.3P'm betragen, 

Kellergeschosse von Gebäuden dürfen nicht durch Ab­
grabungen und Abböschungen des natürlichen Geländes 
freigelegt werden. 

8.3 Gauben, Dacheinschnitte und Dachflächenfenster 

Dachgauben und Zwerchgiebel sind zur Belichtung von 
Aufenthaltsräumen im Dachgeschoß zulässig. 

Bei mehreren Gauben pro Hauscinheit darf die Gesamt­
breite 1/A der Hausbreite nicht überschritten werden; 
als max. lichte Breite der einzelnen Gaube ist 1,20 ra 
festgesetzt. 

Die Breite von Zwerchgiebeln darf max. 3,50 m (Außen­
maß) betragen; sie soll 1/3 der Trauflänge einer Haus­
einheit nicht überschreiten. 

Die Gauben sind in ihrer Deckungsart und Farbe dem 
Dach anzupassen. 

Dacheinschnitte sind nicht zulässig. 

Pro Hauseinheit sind zwei'liegende Dachflächenfenster 
auf jeder Dachseite bis zu einer Größe von 0,6 m zu­
lässig, 

8,^ Materialien für die Baukörper 

Als sichtbare Materialien sind Putz,-Holz und Glas zu 
verwenden. Die Außenwände sind im Falle von Holzver­
wendung mit senkrechter Verschalung zu verkleiden. 
Auffallend unruhige Putzstrukturen sind nicht zulässig. 
Als Material für die Dacheindeckung ist der Ziegel oder 
die Pfanne in naturroter Farbe zu verwenden. 

v̂ .5 Fassaden und Öffnungen 

Fenster und Türen sind aus Holz herzustellen und maß­
stäblich zu gkiedei'n; liegende Formate sind zu ver­
meiden. Senkrechte Fassadenschlitze über mehr als eine 
Geschoßhöhe sind unzulä--isig. 

Über dem Hauseingang sind nur geneigte Vordächer zu­
lässig. 

Die-Garagentore (bestehend aus 2 Drehflügeln oder einem 
Schwingtor) müssen an der Außenseite in Holz ausgeführt 
S6in, 

Anlagen zur Energiegewinnung sind an Dach- und Wand­
flächen bei gestalterischer Einbindung in den Baukör­
per und bei Abstimmung mit der Gemeinde zulässig, 

8.6 Gestaltung der öffentlichen Flächen 

Für die öffentlichen Flächen (Erschließungs- und Grün­
flächen) ist ein Gestaltungsplan auf der Grundlage die­
ses Bebauungsplanes zu erstellen. 

8.7 Antennen 

Alle Wohneinheiten sind an eine Gemeinschaftsantenne 
•für Rundfunk und Fernsehen anzuschließen. 



Abstandsflachen 

Soweit sich bei der Ausnutzung der ausgewiesenen über­
baubaren Grundstücksflächen geringe^cAbstandsflächen al^ 
nach Art. 6 Abs. 3 und k BayBO ergeben/^werden diese ; 
festgesetzt. 

Nebenanlagen. 

Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter sind ira Haupt­
oder Nebengebäude auf der Erschließungsseite zu inte­
grieren. Außerhalb der Baulinien und Baugrenzen sind auf 
den südwestlichen Grundstücksflächen Schupgen mit Sattel­
dach (für Gartengeräte) bis maximal 10,0 ra Grundfläche 
und bis zu 2,20 m Traufhöhe zulässig. 

öffentliche Verkehrsflächen 

Begrerizungsllnie für öffentliche Verkehrsflächen 

Erschließungsfläche für Fußgänger und KfZ (ver­
kehrsberuhigter Bereich); für diese F:ächen ist 
ein separater Gestaltungsplan zu ^rs\^. len. 

Fußweg 

öffentliche Parkplätze 

Fw 

P 

[""p 1 mögliche öffentliche Parkplätze 
L^L 1 (nach Gestaltungsplan) 

^X Sichtdreieck mit Angabe der Schenkellänge in 
-̂-"ci Metern: innerhalb der gekennzeichneten Sicht-

^^^ inj flächen sind Sichthindernisse, die die Straßen-
-̂ l-SDuiJIj Oberkante um mehr als 0,80 ra überragen, sind 

unzulässig, 
Einzelbäume innerhalb des Sichtdreieckes mit 
einem Kronenansatz von mind. 3,00 m sind zu­
lässig. 

7*. Weitere Nutzungsarten 
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I I 
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Flächen für Stellplätze und Garage:.: für die 
Flächen für Stellplätze und für Fahrflächen 
auf den Baugrundstücken sind nur wasserdurch­
lässige Befestungungen zulässig. 

Stellplätze 

GA Garagen • • 

Für Garagen sind nach § 31 Abs, 1 Bundesbaugesetz Aus­
nahmen zulässig, die in d.er Gestaltung den im Bebau­
ungsplan festgesetzten Garagen entsprechen. 

C>jrL€."?:3. überdachter Durchgang 

^5 £"'>] fViCaUH^it^^v 
soweit eine Einfriedung den Festsetzungen nicht ent­
gegensteht, sind Holzlatten- und Staketenzäune mit 
senkrechter Lattung und Maschinendrahtzäune bis 120m Höhe 

zulässig. 
8.9 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind unabhängig von ihrer Größe genehmi­
gungspflichtig, 

9.0 Grundwasser 

Alle Gebäude sind gegen Grundwasser zu sichern. 

10. Schallschutzmassnahmen 

Der Grundriß der Ober« und Dachgeschosse dtv nord­
östlichen Bauzeile des Bebauungsplanes darf an der 
Seite zur Autobahn hin grundsätzlich keine schutz­
bedürftigen Wohn- und Schlafräume vorsehen. Aus­
nahmsweise kann ein schutzbedUrftiger Raum zu die­
ser Seite errichtet werden, falls dessen Fenster 
ein Schalldämmmaß von mindestens 5̂ dB (A) auf­
weist. 

Der vorhandene Lärmschutzwall parallel zur Autobahn 
hat eine Kammhöhe von 5,50 m von Oberkante des künf­
tigen Geländes. 

11. Grünordnung 

11.1 Öffentliche Grünflächen und Anpflanzungen 

öffentliche Grünfläche 

0© 
Kinderspielplatz der Altersgruppe bis 6 
und 6 - 1 2 Jahre 

zu pflanzende Bäume 

.Anpflanzung des Ortsrandes; 
folgende Gehölze werden festgesetzt: 
Bäume 3 

Sträucher: 

Acer platanoides 
Tilia platyphyllos 
Acer campestre 
Cornus mas 
Prunus spinosa 
Viburnum lantana 
Coylus avellana 
Rosen-in Arten 

Spitzahorn 
- Sommerlinde 
- Feldahorn 

- Schlehe ' 
- Schneeball 
- Hasel 
- Strauchrosen 

für die Bepflanzxing in den Verkehrsflächen werden fol­
gende Gehölze festgesetzt: 

Aesculus carnes 
Acer platanoides 
Acer campestre 
Tilia euchlora 
Sorbus aucuparia , 

- rote Kastanie 
- Spitzahorn 
- Feldahorn 
- Krimlinde 
- Eberesche 

Gestaltungsvorschriften nach Landesrecht 

8.1 Dachformen 

SD Satteldach: ^ 
Dachneigung für die Hauptgebäude 40 ; Bestand 25° 
Dachneigung für die Nebengebäude 20 ; 

PULT Pultdach: 

l?v>^V^Öiio*r« Am •^/^vr^Xe + ̂  •; ^V^m^ P<»ll<7*i 1^ 

11.2. Pflanzungen in Privatgärten 

Die unbebauten Flächen bebauter Grundstückt sind, soweit 
sie nicht als Geh- und Fahrflächen oder Stellplätze ange­
legt sind, gärtnerisch zu gestalten. Es sind mindestens so 
viele Bäume anzupflanzen, daß Je 100 qm Grundstücksfläche 
ein heimischer Baum oder Obstbaum zu stehen kommt. Die 
Pflanzungen müssen.1 Jahr nach Fertigstellung des Wohnge­
bäudes abgeschlossen sein. 
Die Einfriedungen sind mit heimischen Gehölzen zu hinter­
pflanzen. Folgende Gehölze werden wahlweise festgesetzt: 

Aesculus carnea - rote Kastanie 


